
  

ERGEBNISSE UND BESCHLÜSSE  
 

der 18. Sitzung der Versammlung der MSA 

in ihrer 6. Amtsperiode (2021 bis 2027) 
 

am 16. Oktober 2024 in Halle 

 (beschlussfähig) 
 

 

1.  Änderung der Satzung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt  
 für nicht kommerziellen lokalen Hörfunk (NKL-Satzung) 
  

  Die Versammlung hat die Satzung zur Änderung der NKL-Satzung beschlossen. Bei den seit 
11.04.2024 in Kraft getretenen Änderungen des MedienG LSA wurde u.a. die höchstmögliche 
Zulassungsdauer für nicht kommerziellen lokalen Hörfunk von zwei auf bis zu zehn Jahre 
erweitert. Die Erfüllung der Voraussetzungen für eine finanzielle Förderung ist weiterhin alle zwei 
Jahre nachzuweisen. Die NKL-Satzung als gegenüber dem MedienG LSA nachrangiges Recht 
bedurfte daher der entsprechenden Anpassung, da diese z.B. noch eine Zulassungsdauer von zwei 
Jahren beinhaltete. 

 
2.  Änderung der Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über bundesweit 

ausgerichtete Medien sowie des Gebührenverzeichnisses (Kostensatzung) 
  

Die Versammlung hat die 2. Änderungssatzung zur Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich 
der Aufsicht über bundesweit ausgerichtete Medien sowie des Gebührenverzeichnisses beschlos-
sen. Wegen der geplanten Ausschreibung und damit dem Start des 2. Public Value-Verfahren 
(PVV) wurde durch die ZAK entschieden, anders als im 1. PVV eine Festgebühr i.H.v. 500 Euro für 
lokale/regionale/landesweite Rundfunkveranstalter und i.H.v. 1.000 Euro für bundesweite Veran-
stalter und Telemedien zu erheben. Dazu sollte das Kostenrecht zeitnah ergänzt werden. 

  → Kostensatzung 
 
3.  1. Nachtrag zum Haushalt 2024  
 

  Die Versammlung hat gem. § 43 Abs. 1 Nr. 4 MedienG LSA den 1. Nachtrag zum Haushalt 2024 
festgestellt.  

 
 
4.  Information zum Startevent Projekt 5 G Broadcast  
  

Die Versammlung wird über das Startevent an 06.08.2024 in Halle informiert. Das Pilotprojekt 
basiert auf einer Ausschreibung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, im Rahmen derer digital-
terrestrische Übertragungskapazitäten für die Erprobung der Verbreitung von Fernsehpro-
grammen im 5G Broadcast-Standard an Media Broadcast vergeben wurden. Der Start wurde 
durch ein Showcase-Event mit Gästen aus Politik, Medien und Industrie begleitet. 

https://www.die-medienanstalten.de/service/rechtsgrundlagen/kostensatzung/
https://www.media-broadcast.com/presse/blog-post-title-one-rm4r2-y86ls-y3dkh-nhnb8

